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 Veröffentlicht am 09.07.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

35/02 Zollgesetz

35/03 Taragesetz Wertzollgesetz

Norm

BAO §119 Abs1;

FinStrG §35 Abs2;

WertZG 1980 §11 Abs1;

ZollG 1955 §52;

Rechtssatz

Durch die ständige Bereitschaft, den tatsächlichen Wert des eingeführten Gegenstandes anzugeben, erfüllt der

Abgabep=ichtige die ihn tre>ende abgabenrechtliche Anzeigep=icht, O>enlegungsp=icht und Wahrheitsp=icht NICHT.

Dieser Verpflichtung kann nur durch eine entsprechende Angabe nachgekommen werden.
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